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Erklärung zu Nachadoptionsberichten 

  Gesuchstellende Person 1  Gesuchstellende Person 2 

Vorname, Name     

     
Strasse, Nr.     

     
PLZ, Ort     

     
Telefon     

     
E-Mail     

 

Die zuständige Stelle des Herkunftsstaats des Kindes verlangt in aller Regel periodisch einen Nachadop-

tionsbericht über dessen Entwicklung. 
 

Die gesuchstellenden Personen verpflichten sich mit dieser Erklärung, die zuständige Behörde des Her-

kunftsstaates regelmässig und fristgerecht über die Entwicklung des Kindes zu informieren (Art. 5 Abs. 2 

Ziff. 5 AdoV). 
 

Sofern der Herkunftsstaat des Kindes Nachadoptionsberichte verlangt, die durch eine offizielle Behörde 

verfasst und/oder beglaubigt werden müssen, melden sich die gesuchstellenden Personen frühzeitig 

(mind. 6 Monate vor der Abgabefrist) beim Kantonalen Jugendamt als Zentralbehörde Adoption des Kan-

tons Bern und teilen die Anschrift der zuständigen Stelle im Herkunftsstaat mit. Das Kantonale Jugend-

amt beauftragt gegebenfalls den zuständigen Sozialdienst am Wohnort der gesuchstellenden Personen 

mit dem Verfassen des Nachadoptionsberichts. Die anfallenden Abklärungskosten werden den gesuch-

stellenden Personen vollumfänglich in Rechnung gestellt.  
 

Den beglaubigten Nachadoptionsbericht lassen die gesuchstellenden Personen dem Kantonalen Ju-

gendamt als Zentralbehörde Adoption des Kantons Bern zur Weiterleitung an die zuständige Behörde im 

Herkunftsstaat zugehen, sofern dies nicht direkt durch die Vermittlungsstelle erfolgt. 
 

 

Ort, Datum     

     

   

  Unterschrift gesuchstellende 

Person 1 

 Unterschrift gesuchstellende 

Person 2 
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